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GuIIeausbrlngung und Ammomakem:ss:onen s:nd selt Jahren ein Dauerbrenner.
~ Eine ndchste Steigerung steht vor der Tir, denn ab 1. Januar 2024 gibt es ein [
Obligatorium fiir «kEmissionsmindernde Ausbringverfahren». Was erwartet die

Landw:rtschaftsbetrlebe und wie erfiillen sie das Obligatorium? '
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Die Spatzen pfeifen es seit Jahren ab den
Dachern, reaktive Stickstoffverbindungen
in der Luft fuhren zu Gbermassigen Stick-
stoffeintrégen in naturnahe Okosysteme.
Auch fur Moore, Wélder und artenreiche
Trockenwiesen haben diese Eintrdge ne-
gative Folgen. Einerseits werden Verbren-
nungsprozesse als eine Hauptquelle fur
reaktive Stickstoffverbindungen bezeich-
net, anderseits steht die Landwirtschaft,
insbesondere mit der Tierhaltung, am
Pranger. Durch strengere Vorschriften bei
Verkehr, Heizungen und Industrie haben
die Stickoxidemissionen in der Schweiz im
Zeitabschnitt 2000 bis 2018 um rund ei-
nen Drittel abgenommen. Problematisch
ist, dass beim Hauptverursacher der Am-
moniakemissionen, der Landwirtschaft,
die Emissionen auf hohem Niveau weit-
gehend stabil geblieben sind.

Etappenziele nicht erreicht

Es Uberrascht folglich wenig, dass die in
AP 2007, AP 2011 und AP 2014-17 for-
mulierten Etappenziele zur Minderung
der Ammoniakemissionen jeweils nicht
erreicht wurden. Das hat verschiedene
Bundesstellen bewogen, dahingehend zu
wirken, dass die Luftreinhalteverordnung
LRV (was die Emissionen reaktiver Stick-
stoffverbindungen betrifft) in einigen
Punkten verscharft wird. Dies hat Folgen
fur die B&uerinnen und Bauern, denn
am 1. Januar 2022 ist die angepasste
Luftreinhalteverordnung (LRV) in Kraft
getreten. Die Kantone sind nun gehalten,
diese umzusetzen. Einerseits betrifft dies
die Lagerung von flussigen Hofdlingern
(Ziff. 551 LRV) und anderseits das Aus-
bringen von flussigen Hofdingern (Ziff.
552 LRV). Als direkte Folge davon tritt
am 1. Januar 2024 das Obligatorium fir
«Emissionsmindernde  Ausbringverfah-
ren» fur Gulle in Kraft. Per Definition
der LRV Ziff. 552 gelten als emissions-
mindernde Verfahren die bandférmige
Ausbringung mit Schleppschlauch- oder
Schleppschuhverteilern sowie das Schlitz-
drillverfahren mit offenem oder geschlos-
senem Schlitz.

Wo gilt das Obligatorium?
Das Obligatorium gilt fiir die ganze ding-
bare Flache der Schweiz. Vom Obligatori-

*Die Liste zu Flachen und Kulturen, die vom
Obligatorium ausgenommen sind, finden Sie auf
www.agrartechnik.ch/zeitschrift/schweizer-land-
technik/downloads/

um zum emissionsarmen Ausbringen von

flissigen Hofdlngern sind ausgenom-

men:

e Flachen mit mehr als 18% Hangnei-
gung

e Einzelflachen von weniger als 25 Aren

e Betriebe, auf denen die dingbare Fla-
che abzlglich der oben genannten
Ausnahmen drei Hektaren nicht Uber-
steigen

e Zusatzlich gibt es eine sehr umfassende
Liste zu Flachen und Kulturen, die
vom Obligatorium flr emissionsmin-
dernde Ausbringverfahren ausgenom-
men sind*.

Welche Anforderungen miissen
Verteilgerate erfillen?

Die Gerate, welche dem Obligatorium ge-
niigen, mussen einige Anforderungen er-
fullen. So missen die Gulle oder die flus-
sigen Vergarungsprodukte direkt auf die
Bodenoberflache abgelegt werden. Zu-
dem muss die Giille ohne Uberdruck aus
der Verteilleitung auf den Boden fliessen
und es darf zu keiner erhéhten flachigen
Verschmutzung (durch Verspritzen) kom-
men. Durch den direkten Ausfluss der
Flussigkeit werden maximal 20% der Bo-
denoberflache begullt. Oder mit anderen
Worten, die Ausflussoéffnungen tberde-
cken maximal 20% der Arbeitsbreite.
Schliesslich soll die Verteilgenauigkeit in-
nerhalb der begullten Flache (Arbeitsbrei-
te) eine maximale Standardabweichung
von 15% nicht Uberschreiten. Letzteres
ist konstruktionsbedingt und in der Praxis
nicht Uberprufbar (evtl. Problem an
Hanglagen). Als Vollzugshilfen dienen die
bei der «Nationalen Drehscheibe Ammo-
niak» aufgefthrten Vollzugsunterlagen,
die unter www.ammoniak.ch/grundla-
gen/vollzugsunterlagen zu finden sind.

Wird Giille im Ackerbau direkt eingearbei-
tet, sind kaum Emissionen zu erwarten.
Bild: R. Hunger

Eine Forderung, die dieser Schleppschuh-
verteiler erfiillt, ist, dass max. 20% der
Bodenoberflache begiillt werden darf.
Bild: R. Hunger

Hofdiingermanagement

Auch mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren dirfen die seit Jahren be-
kannten Grundsatze zum «Gdllen» nicht
in Vergessenheit geraten. Die ersten
Stunden nach dem Ausbringen der Gille
entscheiden Uber die Hohe der Emissions-
verluste. Neben der Ausbringung entste-
hen auch im Stall und bei der Hofdlnger-
lagerung Verluste. Die Verminderung der
Emissionsverluste im Stall und bei der
Hofdlngerlagerung macht nur Sinn,
wenn die anfallenden Hofdinger ver-
lustarm ausgebracht werden. Das heisst,
die Bemihungen zur Emissionsminde-
rung mussen auf der ganzen Linie grei-
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fen. Dazu gehdren die Bericksichtigung
der Witterung, Verdinnung der Glle
(soweit moglich und sinnvoll), saisonale,
aber auch tageszeitliche Planung der Gul-
leausbringung. Weiter soll Giille (auch mit
verlustmindernder Technik!) nur auf Bo-
den ausgebracht werden, die sie auch
aufnehmen koénnen. Ausgetrocknete Bo-
den (Sommer 2022), verschlammte, was-
sergesattigte oder verdichtete Boden er-
fullen diese Anforderung nicht. Im Acker-

bau (Mist und) Gulle zeitnah/sofort
einarbeiten.

Fur den Schweizer Durchschnittsbetrieb
ist der Gberbetriebliche Einsatz der Glle-
technik in Form von Fassgemeinschaften
(usw.) eine wirtschaftlich gute Losung.
Ein Nebeneffekt emissionsmindernder
Ausbringtechnik ist ein grosseres Einsatz-
zeitfenster und damit eine hoéhere Ver-
flgbarkeit. Damit werden in Gemein-
schaften Konflikte entscharft.

Hinter Holland und Belgien

Bezogen auf die Ammoniakemissionen
pro Hektar landwirtschaftlich genutzter
Flache (ha/LN) lag die Schweiz 2016 im
europdischen Vergleich hinter den Nie-
derlanden und Belgien auf dem dritten
Platz. Bei den Berechnungen fur die
Schweiz wurden 25 % der Sémmerungs-
weidefldchen als LN mitbericksichtigt.

Emissionsmindernde Ausbringtechnik
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n von emissionsmindernder Ausbringtechnik tiber Bild, Merkmale und Eignung

Merkmale

Eignung

¢ bodennah arbeitender Verteiler mit
streifenformiger Ablage

Zentralverteiler oder Schneckenverteiler mit
Schlauchableitungen zum Boden
Arbeitsbreiten 6 m bis 36 m
Verteilgenauigkeit gut
Futterverschmutzung in der Regel gering

e Minderung der Verluste 30 bis 35%

o fUr die bodennahe Verteilung von Gulle

¢ bauaufwendig, daher verbunden mit
entsprechend hohem Preis

e Einschrankungen an Hanglagen

e \erschlauchung

e Trennung von Strassentransport und Verteilung
(sinnvoll)

o flr Acker- und Griinland geeignet

Merkmale

Eignung

¢ bodenritzender Verteiler mit streifenférmiger
Ablage

Zentralverteiler oder Schneckenverteiler

mit Schlauchableitung zum federbelasteten
Schuh oder Schleifkufe

Arbeitsbreite 3 m bis 18 m
Verteilgenauigkeit gut

keine Futterverschmutzung

e Minderung der Verluste 30 bis 60%

e Gulle-Ausbringung auf oder wenige cm
in den Boden

¢ bauaufwendig, daher entsprechend
hoher Preis

e Fassanbau

e Einschrankungen an Hanglagen

o fir Acker- und Griinland geeignet

e Trennung von Strassentransport und Verteilung
(sinnvoll)

Merkmale

Eignung

o Verteiler zur streifenférmigen Ablage in den
Boden

Zentralverteiler mit Schlauchleitung zum Schuh
mit Schneidscheibe oder Stahlmesser
Arbeitsbreiten 6 m bis 9 m

keine Futterverschmutzung

¢ hohes Gewicht

Minderung der Verluste 70 %

e zum Anbau an massive Gullefasser
(hohe Zugkraft erforderlich)

o streifenférmige Ablage der Giille 3 bis 8 cm
unter der Bodenoberflache

e Einschrankungen an Hanglagen
(Zugkraft, Abdrift, Grasnarbenschaden)

e Trennung von Strassentransport und Verteilung

Merkmale

Eignung

e kein Schneidkopf

e Arbeitsbreiten 6 oder 7,5 m

¢ Transportbreite maximal 2,55 m

¢ elektrohydraulischer Antrieb

e Gewicht ab 250 kg — vergleichsweise leicht
e keine Madbildung bei dicker Gulle

e Variante 3-Punkt-Gerat
fir Gulleverschlauchung

e Variante Kombigerat

e Variante Fassanbau mit Tropfstopp in
Transportstellung

¢ hangtauglich

Merkmale

Eignung

e keine Ablaufschlauche

s | » kein rotierender Verteilkopf

e aus Chromstahlblech gefertigt
o Kunststoff-Verteilteller
o Leergewicht-Verteiler zwischen
570 kg und 890 kg (vergleichsweise leicht)
o Seitenausgleich fur gréssere Bodenunebenheiten

e Fassanbau

e Arbeitsbreiten je nach Variante 7,2/9,0/12,0 m

e Ausbringmenge maximal zwischen 5000 I/min
und 6000 I/min

¢ je nach Variante geeignet flir Hangneigungen
von 20, 25 oder 30%

e individuell anpassbare Ausbringmenge

Schweizer Landtechnik 9 2022
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Jauchegrube in einem Tag
abgedeckt - LRV-Auflagen erfullt!

Wyss AG Betonschéachte in Schiipbach im Emmental hat ein System entwickelt, um sehr
rasch, effizient und kostenoptimiert die geltenden Auflagen der Luftreinhalteverordnung
fir bestehende, offene Giillelager zu erfiillen. Mit wenig Vorlaufzeit kann mit dem
System von Wyss AG jede Jauchegrube in kiirzester Zeit abgedeckt werden.

Durch den Einsatz von vorfabrizierten Betonelementen kann die
Bauzeit zur Abdeckung eines Gllelagers auf ein Minimum redu-
ziert werden. Mit dem System von Wyss AG ist die entleerte Jau-
chegrube in nur einem Tag abgedeckt und nach dem Uberbeto-
nieren sofort wieder nutzbar. Mit dem Uberbetonieren der
vorfabrizierten Elemente erreicht man eine maximale Bodenbe-
lastung von 2000 kg pro m?, je nach Dicke des Uberbetons und
der gewahlten Bewehrung. Fiir die Versetz- und Betonierarbei-
ten sind keinerlei Stitzen notwendig, die mihselig mehrere Wo-
chen nach den Arbeiten aus der Gillegrube demontiert werden.
Die mit dem System Wyss AG neu gewonnene Fldche kann da-
nach vielseitig genutzt werden, sei es als Abstellplatz, Kalber-
stallungen, als Waschplatz fr Maschinen oder zum Fullen und
Reinigen der Feldspritzen. Mit der Jauchegrubenabdeckung von

Wyss kann dies auf einfachste Weise direkt auf dem Gullelager
erfolgen. Durch eine Gitterrostdffnung in der Wyss-Jauchengru-
benabdeckung wird das Waschwasser direkt in das Gullelager
abgeleitet. Erste Jauchegruben nach dem System Wyss wurden
bereits erfolgreich abgedeckt.

W WYSS AG

BETONSCHACHTE

Wyss AG Betonschachte
Eggiwilstrasse 57 | 3535 Schiipbach
Tel. 034 491 77 77 | www.betonschacht.ch
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Weitere Einflussfaktoren

Gulle ist nicht gleich Giille (Gleiches gilt
auch fur Mist). Die Hofdingerart und ins-
besondere die Zusammensetzung (TS-
Gehalt, Ammonium-N-Gehalt) kdnnen
grundverschieden sein. Wie bereits er-
wahnt, kénnen auch Bodenstruktur, Auf-
nahmefahigkeit und Bewuchs unter-
schiedlich sein. Schliesslich spielen die
herrschende Temperatur, ebenso die
Luftfeuchtigkeit und vor allem die Wind-
starke eine grosse Rolle. Sie alle beein-
flussen die Hohe der moglichen Emissi-
onsverluste. Damit verbunden sind auch

der tageszeitliche beziehungsweise jah-
reszeitliche Ausbringzeitpunkt und ein
zeitnah folgender Niederschlag. Solche
Niederschlage kénnen gut oder auch we-
niger gut sein. Ein leichter «Landregen»
nach dem Gullen ist sicher positiv an-
zusehen, aber zunehmend auch eine
Wunschvorstellung. Starke Niederschlage
in Form von Platzregen sind kontrapro-
duktiv, im Sinn, dass ausgebrachte Gille
abgeschwemmt wird. Schliesslich, und
damit schliesst sich der Kreis, entscheidet
das Ausbringverfahren tber die Hohe der
Emissionsverluste.

Fazit

Es gibt in der Landwirtschaft kaum ein
komplexeres Thema als die Hofdtingeran-
wendung mit all ihren Facetten. Viele Fak-
ten kann die Praktikerin oder der Prakti-
ker nicht Uberprifen und einiges ist
schwer nachvollziehbar, weil nicht sicht-
bar. Zudem sprechen bei der ganzen Pro-
blembewadltigung, von der Offentlichkeit
Uber die Politik und die Wissenschaft, so
viele Personen Uber die Képfe der Land-
wirtschaft hinweg, dass man geneigt ist
zu sagen: «Viele Kdche verderben den
Brei». |

Wie erfolgt die Umsetzung des «Schleppschlauch-Obligatoriums»?

Der Schweizerische Verband fur Landtech-

nik (SVLT) hat sich nach dem Scheitern der

Motion «Hegglin» im Nationalrat auf Bun-

desebene daflr eingesetzt, dass die Einfih-

rung des «Schleppschlauch-Obligatoriums»
auf den Januar 2024 verschoben wird, und
dabei auch gefordert, dass man rasch mog-
lichst Klarheit dartiber haben muss, welche

Ausbringsysteme (betrifft vor allem neue

Techniken) die Vorgaben der Luftreinhalte-

verordnung erfiillen — und welche allenfalls

nicht. Entsprechende Anfragen wurden an
das Bundesamt fur Landwirtschaft und das

Bundesamt fur Umwelt gerichtet. Die Bun-

desamter verwiesen in ihrer gemeinsamen

Antwort auf die Vollzugshilfe zur Luftrein-

halteverordnung (Modul «Nahrstoffe und

Verwendung von Dingern in der Landwirt-

schaft») und erwdhnten dabei, dass einzig

folgende Kriterien erfullt sein mussen:

e Gulle und flussige Vergarungsprodukte
werden direkt auf die Bodenoberflache
abgelegt.

e Gulle und flussige Vergarungsprodukte
fliessen ohne Uberdruck aus der Verteil-
leitung auf den Boden.

o Es tritt kein Verspritzen am Boden auf,
das zu einer erhohten flachigen Ver-
schmutzung fuhren wiirde.

e Durch den direkten Ausfluss werden
maximal 20 % der Bodenoberflache
begullt (d. h. Ausflusséffnungen tiberde-
cken maximal 20% der Ausbringbreite).

¢ Die Verteilgenauigkeit soll innerhalb der
begtllten Flache einen Variationskoeffizi-
enten von maximal 15% aufweisen.

Neben den maschinenunabhdngigen Kriteri-

en gebe es weder ein Prufverfahren noch

eine offizielle Anerkennung oder technische

Normen fur die Zulassung, hiess es in der

Antwort weiter. Und: «Der Vollzug der

Luftreinhalteverordnung ist Sache der Kan-

tone», zudem stehe Agroscope bei Bedarf

bereit, beratend (aber nicht entscheidend)
ndhere Auskunfte zu geben.

Schweizer Landtechnik 9 2022

Die Redaktion der «Schweizer Landtechnik»
hat nun bei einigen ausgewdhlten Kantonen
nachgefragt, wie die Umsetzung des
«Schleppschlauch-Obligatoriums» geschieht.

Thurgau

Wie im Kanton Luzern, so gilt auch im
Thurgau bereits ab diesem Jahr die Pflicht
zur emissionsarmen Gulleausbringung -
dies aufgrund des kantonalen Massnahmen-
plans «<Ammoniak». Die eingesetzte Technik
muss mindestens die Emissionsminderung
des Schleppschlauches erreichen. Neben
dem Schleppschlauch gelten der Schlepp-
schuh und der Gulledrill ebenfalls als aner-
kannte Techniken. Fur andere Systeme muss
ein wissenschaftlicher Nachweis fur die
Emissionsminderung erbracht werden,
wobei dieser Nachweis bekanntlich nicht
einfach zu erbringen ist. So dussert sich
auch die daftir zustandige Person beim Amt
far Umwelt. Man hatte sich gerne eine Liste
von Fabrikaten gewdiinscht, heisst es weiter.
Diese ist bekanntlich (noch) nicht zustande
gekommen. Man werde sich aber in ent-
sprechenden Arbeitsgruppen weiterhin fur
das Zustandekommen einer solchen Liste
einsetzen. Die von den géngigen Techniken
abweichenden Verteiler «Mai» und
«Schleppfix» werden im Thurgau als Aus-
bringsysteme anerkannt.

Ziirich/Ostschweizer Kantone

Im Kanton Zurich hat man eine Arbeitsgrup-
pe aus Vertretern der Praxis, des kantonalen
Bauerverbands, der Sektion des SVLT und
des Strickhof gebildet, die sich mit der
Umsetzung des «Schleppschlauch-Obligato-
riums» befasst. In erster Linie beurteilt diese
Arbeitsgruppe die Ausnahmekriterien (Spe-
zialkulturen, Engpasse bei Zufahrten etc.).
Im Verbund mit den Ostschweizer Kantonen
(Al, AR, GL, GR, SG, SH, TG und ZH sowie
dem Furstentum Liechtenstein) wurde eine

Arbeitsgruppe mit Vertretern der jeweiligen
Landwirtschafts- und Umweltamtern gebil-
det, die zu offenen Fragen bei der Einfth-
rung des «Schleppschlauch-Obligatoriums»
eine Vollzugshilfe ausarbeitet. Neben der
Definition der schleppschlauch-pflichtigen
Flachen sind in dieser Vollzugshilfe auch
einige landtechnische Kriterien formuliert.
Allerdings soll auf eine Positivliste von Aus-
bringgeraten verzichtet werden. Es ist den
Kontrolleuren tberlassen, ob das Aus-
bringsystem und die konkrete Ausbringung
die Vorgaben der LRV erfillen.

Bern

Im Kanton Bern wird das «Schleppschlauch-
Obligatorium» gemass Bundesvorgabe auf
2024 eingefihrt. Derzeit wird in den Amtern
die Umsetzung des Vollzugs ausgearbeitet.
Deshalb gibt es auch noch keine definitive
Antwort auf die Frage, was als Schlepp-
schlauch gilt und was nicht. «In Bezug auf
die beiden Systeme «Schleppfix> und <Mai>
konnen wir zum heutigen Zeitpunkt noch
keine abschliessende Beurteilung abgeben»,
schreibt das Amt fur Landwirtschaft und
Natur (Lanat, Abteilung Direktzahlungen).

Waadt/Westschweizer Kantone
Wie in den meisten Westschweizer Kanto-
nen mochte man auch in der Waadt bei der
Umsetzung des «Schleppschlauch-Obligato-
riums» nichts Ubersttrzen. Gemadss Aussage
des Amts fur Umwelt haben die franzésisch-
sprachigen Kantone bereits ein Netzwerk
mit Kantonsvertretern aus den Umwelt- und
Landwirtschaftsamtern eingerichtet, um
gerade neue Ausbringtechniken zu beurtei-
len, ob diese die Vorgaben erfillen. Ziel ist
es, eine harmonisierte Liste konformer
Geréte zu erstellen. Diese Liste befindet sich
jedoch erst in der Ausarbeitung und war
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Hefts
noch nicht verfugbar.
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BENZIN-BLASGERAT .

Auch sehr gut geht besser. Mit dem BR 800 f
gehen Sie jetzt mit noch mehr Power und

Luftgeschwindigkeit gegen Laub, Griinschnitt

und Unrat vor.

» Hohe Blaskraft
» Ergonomisches Tragsystem
o Praktischer Seitenstart

EXKLUSIV BEI IHREM FACHHANDLER

MEHR AUF STIHL.CH

FARMTECH

Farming
for future.

lhr Handler vor Ort:

Buchmann Technik AG
Abtwilstrasse 12, 6275 Ballwil
T: 04144810 56

W: www.buchmanntechnik.ch

Samuel Stauffer SA

Les Douzilles 6, 1607 Les Thioleyres
T: 021 908 06 00

W: www.stauffer-cie.ch

Schdar Landtechnik AG

Langenthalstrasse 17, 3368 Bleienbach

T: 062 922 35 65

W: www.schaer-landtechnik.ch ———

Sutter Landtechnik GmbH GU”efGSS' Und
Augartenstrasse 14, 9204 Andwil SG Ve rtel IteChn.lh'

T: 071385 45 84
W: www.sutter-gmbh.ch

farmtech.eu




	Braun ist die Gülle - rot sind die Investitionen

